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Örtliche Versorgungs Wirtschaft

Die Mitglieder der ö. R. sollen Abgeordnete 
sein. Der Rat besteht jeweils aus dem Vorsit
zenden, dem Ersten Stellvertreter des Vorsit
zenden, den Stellvertretern des Vorsitzen
den, dem Sekretär und weiteren Mitgliedern 
(§ 8 Abs. 2 GöV). In den Räten der Bezirke 
und Kreise (einschl. Stadtkreise und Stadtbe
zirke) sind die Mitglieder des Rates zugleich 
die Leiter der —> Faehorgane des Rates. In der 
Zusammensetzung der ö. R. spiegelt sich die 
bewährte Blockpolitik wider.
Die ö. R. sind kollektiv arbeitende Organe, 
sie werden vom Vorsitzenden des Rates gelei
tet (§ 8 Abs. 3, § 10 Abs. 1 GöV; -» Bürger
meister). Die Mitglieder leiten die ihnen vom 
Rat übertragenen Aufgabengebiete. Alle 
Mitglieder des Rates sind der Volksvertre
tung gegenüber für die Arbeit des Rates und 
für ihr eigenes Aufgabengebiet verantwort
lich und rechenschaftspflichtig. Sie sind ver
pflichtet, an den Tagungen der Volksvertre
tung teilzunehmen. Die ö. R. haben die nach- 
geordneten Räte anzuleiten, zu unterstützen 
und zu kontrollieren (§11 GöV). Sie haben 
sie in die Vorbereitung von Entscheidungen 
einzubeziehen, die Auswirkungen auf die ge
sellschaftliche Entwicklung in deren Verant
wortungsbereich haben. Zur Erfüllung ihrer 
Aufgaben bilden die ö. R. Fachorgane; sie le
gen deren Aufgaben fest und kontrollieren ih
re Tätigkeit (§ 12 GöV).
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Örtliche Versorgungs Wirtschaft (Ö VW) - Be
reich der gesellschaftlichen Produktion, der 
jene örtlich geleiteten Kombinate, Betriebe, 
Genossenschaften und Einrichtungen - unab
hängig von ihrer Eigentumsform - umfaßt, 
die persönliche, Stadt- und hauswirtschaftli
che Dienstleistungen, Reparaturen sowie 
Produktionsleistungen - vorrangig für den 
örtlichen Bedarf - erbringen.

Zur ÖVW gehört eine Vielzahl von Lei
stungsarten und -gruppen, z. B. die Textilrei
nigung, die Wartung, Pflege und Reparatur 
technischer und anderer Konsumgüter, Lei
stungen nach individuellen Kundenwün
schen, die Straßenreinigung und -beleuch- 
tung, die Siedlungsmüllbeseitigung und -Ver
wertung, die Sekundärrohstofferfassung, 
Grünanlagenunterhaltung sowie das Fried
hofs- und Bestattungswesen. Die Betriebe 
der ÖVW und die Kundendienstbetriebe der 
Industriezweige (Industrievertriebe) führen 
heute bereits 239 Dienstleistungsarten für die 
Bevölkerung und gesellschaftlichen Bedarfs
träger aus. Auch das genossenschaftliche und 
private Bäcker- und Fleischerhandwerk ge
hört zur ÖVW.
In Abhängigkeit von der Art der Leistung so
wie dem Grad der Spezialisierung und Kon
zentration der Kapazitäten sind die volkseige
nen Kombinate und Betriebe der ÖVW den 
Räten der Bezirke, Kreise, Städte oder Ge
meinden unterstellt, während die Leitung, 
Planung und Kontrolle der PGH, der privaten 
Handwerker sowie Gewerbetreibenden auf 
dem Gebiet der Dienstleistungen und Repa
raturen den Räten der Kreise obliegt (—> Ge
werbegenehmigung).
Für die bessere Versorgung der Bevölkerung 
mit Dienstleistungen und Reparaturen sind 
alle örtlichen Volksvertretungen, ihre Räte 
und Fachorgane, insbesondere die Fachorga
ne ÖVW, verantwortlich (§§ 25,39,54 und 60 
GöV). Durch aufeinander abgestimmtes 
Handeln haben sie eine hohe Effektivität der 
Tätigkeit der Dienstleistungs- und Reparatur
betriebe aller Eigentumsformen zu sichern 
(—> Leistungsentwicklung der Volkswirt
schaft) sowie die Struktur der Dienstleistun
gen entsprechend den Bedürfnissen der Be
völkerung zu entwickeln.
Die Räte der Bezirke entscheiden in Abstim
mung mit den Räten der Kreise über Maßnah
men zur Konzentration und Spezialisierung, 
vor allem im hauswirtschaftlichen Dienstlei
stungsbereich und Reparaturwesen; sie legen 
unter Einbeziehung der Dienstleistungs- und 
Reparaturbetriebe sowie der Bezirksstellen 
der Industrievertriebe die Versorgungsgebie
te fest.
In den Kreisen ist insbesondere die Tätigkeit 
der Betriebe zu koordinieren und zu unter-
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